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A Allgemeine Leistungsmerkmale 

1 Hinweis 

Die 1&1 Telecom GmbH , Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur, Deutschland (nachfolgend „1&1“) nutzt das 
eigene 1&1 5G Netz (nachfolgend „1&1 5G Netz“). 

2 Anrufumleitungen 

Der Kunde kann für eingehende leitungsvermittelte Verbindungen die folgenden Umleitungen zu zulässigen 
Zielrufnummern (Einschränkungen der Umleitbarkeit in bestimmte Länder teilt 1&1 jeweils aktuell auf An-
frage mit) einrichten. Eingerichtete Umleitungen werden bei Nutzung der physischen SIM-Karte oder des 
eSIM-Profils (im Folgenden zusammenfassend „SIM“) im Ausland teilweise nicht berücksichtigt. a) Automati-
sche Umleitung aller Verbindungen, b) Umleitung, wenn die Verbindung in einem vom Kunden festgelegten 
Zeitraum nicht angenommen wird, c) Umleitung, wenn die SIM nicht in ein Mobilfunknetz eingebucht ist, d) 
Umleitung im Besetzt-Fall. 

Der Kunde stellt sicher, dass der Inhaber des Anschlusses mit der Anrufumleitung auf seinen Anschluss ein-
verstanden ist. 

3 SMS 

Mit einem geeigneten Endgerät können bei Nutzung des 1&1 5G Netzes Textmitteilungen von bis zu 160 Zei-
chen im GSM Short-Message-Service-Standard (= Kurzmitteilungen) empfangen und versendet werden. Der 
Kunde kann mit der 1&1 5G Netz-SMS Kurzmitteilungen in andere Mobilfunknetze (in ausländische Mobil-
funknetze nur, wenn der jeweilige Roaming-Partner des 1&1 5G Netzes den Kurzmitteilungsdienst unter-
stützt) versenden. 

Die Zustellung von Kurzmitteilungen wird innerhalb von 48 Stunden wiederholt versucht, wenn der empfan-
gende Anschluss nicht erreichbar oder keine Speicherkapazität vorhanden ist. Danach wird die Kurzmittei-
lung – auch bei erfolglosem Zustellungsversuch – gelöscht. 

Die Abrechnung entgeltpflichtiger Kurzmitteilungen kann in Sonderfällen (z.B. Kurzmitteilungen an Fax-
Nummern) verzögert erfolgen. 

4 Rufnummern-Anzeige 

Innerhalb des 1&1 5G Netzes wird für alle abgehenden Verbindungen die Telefonnummer des Kunden an den 
angerufenen Anschluss übermittelt; eine fallweise Unterdrückung ist durch Eingabe am Endgerät möglich. 

5  Internet-Service 

Mit einem datenfähigen Endgerät und einem damit verbundenen Computer mit der Möglichkeit zum Aufbau 
einer TCP/IP Datenverbindung, kann der Kunde über das 1&1 5G Netz Zugang zum Internet erhalten. 

Im Rahmen des Internet-Service hat der Kunde keinen Anspruch auf das Angebot bestimmter Inhalte oder 
den Zugang zu bestimmten Inhalten. 

6 Notrufnummern 

Der Kunde kann die allgemeinen Notrufnummern 110 und 112 anwählen. 

7 Öffentliche Warnungen  

Der Kunde kann öffentliche Warnungen über das 1&1 5G Netz per SMS über Cell Broadcast erhalten. Eine „öf-
fentliche Warnung“ ist eine Warnung vor drohenden oder sich ausbreitenden größeren Notfällen und Kata-
strophen, die über das zentrale Warnsystem des Bundes von den Gefahrenabwehrbehörden sowie von den 
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Behörden des Zivil- und Katastrophenschutzes zum Zwecke der Aussendung an empfangsbereite Mobilfun-
kendgeräte in einem bestimmten geographischen Gebiet ausgelöst wird. Diese Warnungen können, mit ent-
sprechender Kennzeichnung, auch zu Test- und Übungszwecken versendet werden. 

Um öffentliche Warnungen erhalten zu können, muss das Mobiltelefon des Kunden eingeschaltet, mit einem 
Mobilfunknetz verbunden sowie die entsprechenden Netzbetreiber-Einstellungen installiert sein. Außerdem 
muss das Gerät die Funktion SMS über Cell Broadcast („SMS-CB“) unterstützen und diese in den Einstellun-
gen aktiviert sein. Da die Anleitung zur Aktivierung bzw. Deaktivierung des Dienstes zwischen den verschie-
denen Betriebssystemen bzw. Herstellern variiert, sollen nachfolgend die gängigsten Wege für die zwei am 
häufigsten in Deutschland genutzten Betriebssysteme beschrieben werden. 

7.1 iOS (Apple) 
Ab Version 15.6: „Einstellungen“ → „Mitteilungen“ (Zum unteren Ende des Bildschirms scrollen: „Offizielle 
Warnmeldungen“ bzw. „Cell Broadcast Alerts“). Hier kann der Kunde festlegen, ob er Warn- und auch Test-
meldungen auf seinem Gerät erhalten möchte oder nicht.  

7.2 Android 
Ab Version 11: SMS-Messaging App öffnen → Drei Punkte oben rechts → „Einstellungen“ → „Erweitert“ → „Not-
fallbenachrichtigungen für Mobilgeräte“ → Drei Punkte oben rechts → „Einstellungen“. Hier kann der Kunde 
festlegen, ob er Warn- und auch Testmeldungen auf seinem Gerät erhalten möchte oder nicht. 

Je nach Hersteller und Alter des Mobiltelefons bzw. der Version des Betriebssystems gibt es verschiedene 
Wege zur Aktivierung bzw. Deaktivierung der SMS über Cell Broadcast-Funktion. Mitunter kann der Kunde 
eine entsprechende Anleitung den Bedienungshinweisen zu seinem Mobiltelefon entnehmen. Häufig kann 
der Kunde den Dienst finden, indem er über die Suchfunktion in den „Einstellungen“ seines Endgerätes nach 
dem Begriff „Cell“ sucht. 

Kann der Kunde die Funktion über die oben beschriebenen Wege nicht auffinden, sollte er sich an den Her-
steller seines Mobiltelefons wenden, um zu erfragen, ob sein Endgerät den Empfang von öffentlichen War-
nungen unterstützt und wie SMS über Cell Broadcast in den Einstellungen aktiviert bzw. deaktiviert werden 
kann. 

8 Verbindungsübersicht 

Die Verbindungsübersicht, die der Kunde auf Wunsch monatlich erhält, listet entgeltpflichtige und unentgelt-
liche Verbindungen mit Angabe von Datum, Beginn, Dauer und/oder übertragenem Datenvolumen, Zielruf-
nummer und Höhe des einzelnen Entgeltes auf. 

9 Service-Nummern 

Unter verschiedenen Service-Nummern erhält der Kunde Informationen und Beratungen zu den von 1&1 an-
gebotenen Dienstleistungen oder zu seinem Vertragsverhältnis. 

10 Internet-Zugangseinstellungen 

Bei allen Mobilfunkprodukten, die 1&1 anbietet, kann der Kunde mit einem datenfähigen Endgerät und/oder 
einem damit verbundenen Computer mit der Möglichkeit zum Aufbau einer TCP/IP Datenverbindung Zugang 
zum Internet erhalten. 

Einschränkungen nach der Drosselung: Je nach gewähltem Tarif wird die zur Verfügung stehende Bandbreite 
für Datenverbindungen ab einem bestimmten Datenvolumen (Upload und Download) im laufenden Abrech-
nungszeitraum auf maximal 64 kBit/s gedrosselt. Das genaue Limit des Highspeed-Datenvolumens ist pro 
Tarif unterschiedlich und für den gewählten Tarif der Preisliste zu entnehmen. Diese Reduzierung kann dazu 
führen, dass Dienste mit einem hohen Bandbreitenbedarf (z.B. Musik- oder Video-Streaming, Video-Chats, 
Empfang oder Versand großer Dateien) nur noch eingeschränkt zur Verfügung stehen. Zudem können Down-
loads eine längere Zeit in Anspruch nehmen. Beispielanwendungen können Sie der nachfolgenden Tabelle 
entnehmen: 
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Dienst Datenverbrauch 
(geschätzt) 

geschätzte  
Nutzungsszenarien mit  
1 GB Highspeed-Volumen 

Instant Messaging (Text) ca. 10 KB je Textnachricht nahezu 
unbegrenzt 

Fotos oder Songs (mp3) versenden ca. 3 - 5 MB je Stück ca. 200 Stück 

Audio-Streaming (SD) 96 kbit/s - ca. 2 MB je Lied ca. 512 Lieder 

Audio-Streaming (HD) 160 kbit/s - ca. 3,5 MB je Lied ca. 290 Lieder 

Video-Streaming 480p ca. 6 MB/Minute ca. 2,5 Stunden 

11 1&1 Highspeed-Pakete 

Bestimmte 1&1 Mobilfunk-Tarife sind für eine mögliche Buchung der 1&1 Highspeed-Pakete automatisch 
freigeschaltet. Je nach gewähltem Tarif kann eine Buchung per SMS oder über eine entsprechende Internet-
seite durchgeführt werden. Das gebuchte 1&1 Highspeed-Paket wird schnellstmöglich nach Buchung akti-
viert. Die 1&1 Highspeed-Pakete sind nur innerhalb des aktuellen Abrechnungszeitraums gültig und können 
nicht auf den nachfolgenden Abrechnungszeitraum übertragen werden. 

12 Einschränkungen Internetzugang  

Für die Nutzung der Tarife ist ausschließlich ein für Endkunden üblicher Umfang zulässig. Zudem dürfen Ver-
bindungen nur manuell über die Hardware aufgebaut werden. Eine Weiterveräußerung und die Nutzung zum 
Betrieb kommerzieller Dienste sind unzulässig. 1&1 behält sich vor, bei einer Verbindungsdauer von mehr als 
24 Stunden oder bei Inaktivität nach 2 Stunden jeweils eine automatische Trennung der Verbindung durch-
zuführen.  

13 Abrechnungszeitraum & Inklusiv-Abrechnung 

Der Abrechnungszeitraum beträgt grundsätzlich einen Monat, sofern nichts anderes bestimmt ist. Im Rah-
men des 1&1-Jahrespakets beträgt der Abrechnungszeitraum 12 Monate. 

Bei Tarifen, die eine begrenzte Anzahl von Inklusiv-Minuten oder Inklusiv-SMS je Abrechnungszeitraum bein-
halten, kann diese Inklusiv-Leistung nicht in den Folgeabrechnungszeitraum übertragen und/oder kumuliert 
werden. Nicht genutzte Inklusiv-Leistungen verfallen am Ende des jeweiligen Abrechnungszeitraums und 
werden nicht erstattet. 

14 Internetnutzung bei „1&1 Unlimited on demand“-Tarifen/ -Option 

14.1 Internetnutzung bei „1&1 Unlimited on demand“-Tarifen 
Bei allen „1&1 Unlimited on demand“-Tarifen steht unlimitiertes Highspeed-Datenvolumen zur Verfügung, 
wobei zunächst in jedem Abrechnungszeitraum ein initiales tarifabhängiges und fest definiertes Highspeed-
Volumen zur Verfügung steht (z.B. 50 GB/ Monat). Vor oder nach Verbrauch dieses fest definierten initialen 
Datenvolumens können weitere Highspeed-Pakete im 1&1 Control-Center des Kunden aktiviert werden. Die 
Aktivierung erfolgt jeweils in 1 GB Schritten und ist kostenlos sowie unlimitiert oft möglich. Erfolgt keine wei-
tere Aktivierung reduziert sich die Surfgeschwindigkeit im jeweiligen Abrechnungszeitraum bis zu dessen 
Ende bzw. bis zur nächsten kostenfreien Aktivierung auf je max. 64 KBit/s. 

14.2 Internetnutzung bei der „1&1 Unlimited on Demand“-Option 
Bei der Zubuchung der „1&1 Unlimited on Demand“-Option steht unlimitiertes Highspeed-Datenvolumen zur 
Verfügung, wobei zunächst in jedem Abrechnungszeitraum das tarifliche Inklusiv-Volumen zur Verfügung 
steht (z.B. 50 GB/ Monat). Vor oder nach Verbrauch des Inklusiv-Volumens können weitere Highspeed-Pakete 
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im 1&1 Control-Center des Kunden aktiviert werden. Die Aktivierung erfolgt jeweils in 1 GB Schritten und ist 
kostenlos sowie unlimitiert oft möglich. Erfolgt keine weitere Aktivierung reduziert sich die Surfgeschwindig-
keit im jeweiligen Abrechnungszeitraum bis zu dessen Ende bzw. bis zur nächsten kostenfreien Aktivierung 
auf je max. 64 KBit/s. Die Option ist je nach Tarif und Verfügbarkeit über das Control Center möglich. Die Op-
tion hat keine Mindestvertragslaufzeit und ist 14 Tage zum Monatsende kündbar. Sie endet spätestes mit Be-
endigung des Mobilfunkvertrages. 

15 Missbrauchsvorbeugung 

15.1 Telefonie 
Bei allen Mobilfunktarifen darf eine Sprachverbindung ausschließlich als Endkunde im dafür üblichen Um-
fang und nur manuell über ein mobilfunkfähiges Endgerät aufgebaut werden. Die Nutzung dieser Tarife für 
automatisch generierte Verbindungen, zu Zwecken der Weiterveräußerung oder zum Betrieb kommerzieller 
Dienste, insbesondere zum Angebot eigener Telekommunikations-Dienstleistungen sowie für eine Standlei-
tung, sind unzulässig. Um missbräuchliche Nutzung Einzelner auszuschließen, behält sich 1&1 das Recht vor, 
bei einer Nutzung von mehr als 15.000 Minuten pro Monat für nationale Standardgespräche das Vertragsver-
hältnis außerordentlich zu kündigen. Des Weiteren kann bei einer Verbindungsdauer von maximal 2 Stunden 
im 1&1 5G Netz eine automatische Trennung der Verbindung durchgeführt werden. 

15.2 SMS 
Um Missbrauch vorzubeugen, gelten für alle Tarife mit SMS-Flat als Tarifkomponente oder als zubuchbare 
Option folgende zusätzliche Regelungen: 

• Der automatisierte Versand von SMS ist unzulässig. 
• Der Versand von SMS an mehr als 50 Empfänger gleichzeitig ist unzulässig. 
• Die Nutzung der Zusatzdienstleistung mit einem SMS-Modemzugang und/oder mit SMS zu E-Mail 

oder Fax ist unzulässig. 

1&1 geht weiterhin von einer missbräuchlichen Nutzung bei mehr als 3.000 SMS pro Monat aus. In diesem 
Fall behält sich 1&1 vor, das Vertragsverhältnis außerordentlich zu kündigen. 

15.3 Highspeed-Datenvolumen 
Tarife mit unlimitiertem Highspeed-Datenvolumen („1&1 Unlimited“- und „1&1 Unlimited on demand“-Tarife 
sowie „1&1 Unlimited on demand“-Option“) dürfen ausschließlich von Endkunden mit Wohnsitz in Deutsch-
land für den mobilen privaten Eigengebrauch genutzt werden („vertragsgerechte Nutzung“). Insbesondere 
ist die Nutzung in Zusammenhang mit WLAN / WiFi-Netzwerken / Hotspots zur geschäftlichen / öffentlichen 
Verwendung durch Dritte und / oder der Betrieb kommerzieller Dienste sowie das Durchleiten von Datenver-
bindungen unzulässig. Ferner ist die automatisierte Aktivierung von Highspeed-Paketen unter Verwendung 
technischer Hilfsmittel (z.B. Scripte, Bots) unzulässig. Um Missbrauch einzelner Kunden auszuschließen, be-
hält sich 1&1 in diesen Fällen das Recht vor, das Vertragsverhältnis außerordentlich zu kündigen. 

15.4 Feststellung von Missbrauch 
Zur Beurteilung der vertragsgerechten Nutzung und Missbrauchsvorbeugung kann 1&1 Nutzungsdaten (Tele-
fonie, SMS, Datenvolumen) anlassbezogen auswerten. 

15.5 Rufweiterleitungen 
Zielrufnummer einer Verbindung kann eine 1&1 Rufnummer sowie eine andere deutsche oder ausländische 
Rufnummer sein, deren Inhaber einen Vertrag mit einem Anbieter abgeschlossen hat, der mittelbar oder un-
mittelbar gegenüber einem Netzbetreiber verpflichtet ist, die jeweilige Verbindung herzustellen. Auf Anfrage 
benennt 1&1 diese Anbieter. Die Anwahl einer Zielrufnummer ist nicht zulässig, wenn das Zustandekommen 
einer Verbindung vom Kunden nicht gewünscht ist und/oder bekannt ist, dass das Zustandekommen der 
Verbindung – insbesondere auch durch technische Vorkehrungen – vom Inhaber der Zielrufnummer oder auf 
seine Veranlassung von Dritten verhindert werden wird. Unzulässig ist jede Weiterleitung von Verbindungen, 
insbesondere die Erbringung von Zusammenschaltungsleistungen, über die SIM, sofern die vom Anrufenden 
ursprünglich gewählte Zielrufnummer nicht die 1&1 Rufnummer des Kunden ist. 
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15.6 Sonderrufnummern und Telefonie-Roaming 
Die Inanspruchnahme der Dienste 

• 0900x - kostenpflichtige Mehrwertdienste (Voice, SMS, MMS) 
• 137x - Televoting (Voice, SMS, MMS) 
• 0118x - Auskunftsdienste (Voice, SMS, MMS) 

steht ab dem 61. Vertragstag zur Verfügung. Der Kunde kann eine vorzeitige Freischaltung der Dienste bean-
tragen. 

1&1 behält sich vor, bei allen Mobilfunktarifen abgehende Sprachverbindungen in das Ausland, abgehende 
und ankommende Sprachverbindungen im Ausland (Roaming) sowie alle Verbindungen zu Mehrwertdiens-
ten bis zu 60 Tage nach Vertragsaktivierung zu sperren. Der Kunde kann ab Vertragsaktivierung jederzeit die 
vorzeitige Aufhebung dieser Sperre veranlassen. 

Auch besteht die Möglichkeit, dass der Kunde bestimmte Rufnummernbereiche und Kurzwahl-Dienste, z.B. 
für Sonder- und Premium-Dienste von Drittanbietern unentgeltlich über die Hotline (0721/ 9600, kostenlos 
aus dem 1&1 5G Netz) sperren lassen kann. 

16 SIM-Sicherheit 

1&1 ermöglicht es dem Kunden, u.a. telefonisch oder per Internetinformationen zu seinem Vertragsverhält-
nis zu erhalten und bestimmte Änderungen im Rahmen des bestehenden Vertrags vorzunehmen. Für die 
Nutzung der SIM und – sofern dies technisch von 1&1 vorgesehen ist – einzelner Dienste erhält der Kunde 
eine/mehrere von ihm veränderbare persönliche Identifikationsnummer/n (PIN). Sofern die PIN-Abfrage zum 
Einbuchen in das 1&1 5G Netz eingerichtet ist, wird die SIM bei dreimaliger Falscheingabe der PIN gesperrt. 
Sie kann durch Eingabe der PUK (auch unter Super-PIN bekannt) entsperrt werden. Nach wiederholter 
Falscheingabe der PUK wird die SIM dauerhaft unbrauchbar. Der Kunde wird alle ihm zur Verfügung gestell-
ten Kennwörter bzw. Identifikationsnummern, insbesondere PIN, PUK und Internet-Kennwort vertraulich 
behandeln und vor dem Zugriff unbefugter Dritter schützen. 

17 Drohende Netzüberlastung 

Soweit die Überlast einer Funkzelle droht und dies erforderlich ist, führt 1&1 Verkehrsmanagement Maßnah-
men durch, um den Verkehrsfluss in dem Ausnahmefall einer lokalen Netzüberlastung zu optimieren. Dar-
über hinaus führt 1&1 angemessene Verkehrsmanagement Maßnahmen durch, soweit und solange dies er-
forderlich ist, um auf Sicherheits- oder Integritätsverletzungen und Bedrohungen oder Schwachstellen zu 
reagieren oder um einen Verstoß gegen gesetzliche Vorgaben, die im Einklang mit dem Unionsrecht stehen, 
zu unterbinden. 

18 Roamingdienste 

18.1 Zusätzliche Roamingdienste  
Ferner ist der Kunde berechtigt, auf der Grundlage entsprechender Verträge zwischen dem jeweiligen Netz-
betreiber und den ausländischen Mobilfunknetzbetreibern, Dienstleistungen von durch den Vorleistungspro-
vider ausgewählten Mobilfunknetzbetreibern im Ausland zu nutzen (International Roaming). Die Netzbetrei-
ber behalten sich vor, die Auswahl dieser Netzbetreiber sowie den Inhalt der mit diesen bestehenden Verträ-
gen jederzeit zu ändern. Im Übrigen bestimmt sich der Umfang der International Roaming-Leistungen nach 
dem Angebot des jeweiligen ausländischen Netzbetreibers; insbesondere können bei Verwendung eines ent-
sprechenden Endgerätes im ausländischen Netz auch Dienstleistungen für den Kunden nutzbar sein, für die 
seine SIM im 1&1 5G Netz nicht freigeschaltet ist. 

18.2 Zusätzliche Kosten bei Verbindungen zu Mehrwertdiensten im Roaming 
Dem Kunden können bei Verbindungen zu Sonder- und Servicerufnummern sowie sonstigen Mehrwertdiens-
ten im Ausland zusätzlich Kosten entstehen. Die Höhe des Aufschlags auf die üblichen Inlandskosten ist ab-
hängig vom Roaming-Partner-Netz, in das der Kunde eingewählt ist. Mehrwertdienste können etwa (nicht 
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abschließend) Servicedienste, Premiumdienste, Massenverkehrsdienste, Gebührenteilungsnummern, Mehr-
wert-SMS-Dienste, Freephonedienste oder Telefonauskünfte sein. Vorwahlen zu Mehrwertdiensten sind bei-
spielsweise 118-, 0180-, 0137-, 0190-, 0700-, 0800- oder 0900-.  

18.3 Bedingungen und Qualität des Roamingdienstes innerhalb der EU 
Die Dienstqualität und Datenübertragungsgeschwindigkeit bei der Mobilfunknutzung in der EU ist u. a. vom 
jeweils genutzten Mobilfunknetz abhängig. Die maximale Datenübertragungsgeschwindigkeit und die Netz-
technologie (LTE / 5G) im Ausland entspricht der des gebuchten Tarifs im Inland. Mobilfunkleistungen im 
Ausland sind nicht immer und nicht in allen Ländern oder Landesteilen in gleicher Qualität verfügbar. 
Ebenso kann es sein, dass nicht alle Leistungen bzw. nur Teilleistungen verfügbar sind, z. B. keine Telefonie 
oder keine Datennutzung möglich ist. Relevante Faktoren für die beim Kunden erlebte Dienstqualität können 
zudem die vor Ort verfügbare Netztechnik und Netzabdeckung sowie Schwankungen aufgrund externer Fak-
toren wie Topografie sein. 

Im Fall von Beschwerden kann sich der Kunde per E-Mail an support@1und1.de wenden. 

18.4 Fair-Use-Policy für Roaming innerhalb der EU 
Der Kunde kann im Rahmen des EU-Roaming-Tarifes seinen 1&1 Vertrag ab dem 15.06.2017 für vorüberge-
hende Reisen innerhalb der Europäischen Union (EU), Island, Liechtenstein und Norwegen (EWR) aufschlags-
frei nutzen (EU-Roaming). Voraussetzung hierfür ist (a), dass der gewöhnliche Aufenthalt in Deutschland ist 
oder eine stabile Bindung an Deutschland besteht und (b) eine angemessene Nutzung vorliegt: 

• Zum Nachweis des gewöhnlichen Aufenthaltes in Deutschland oder einer stabilen Bindung an 
Deutschland kann 1&1 vom Kunden bei Vertragsabschluss die Vorlage eines aussagekräftigen Nach-
weises verlangen. Dieses kann die Kopie des Personalausweises, der Aufenthaltserlaubnis, der Steu-
erbescheinigung, eines Arbeitsvertrages, einer Studienbescheinigung einer deutschen Hochschule 
oder vergleichbarer Dokumente, die eine stabile Bindung nach Deutschland belegen, sein. 

• Eine angemessene Nutzung liegt dann vor, wenn innerhalb eines Zeitraumes von 4 Monaten Sprach-
verbindungen, SMS sowie mobile Daten zu mehr als 50 % in Deutschland genutzt werden oder bei 
einem Aufenthalt von mehr als 2 Monaten in Deutschland innerhalb eines Zeitraums von 4 Monaten. 
Bucht sich die SIM an einem Tag in das deutsche 1&1 5G Netz ein, gilt dieser Tag nicht als Auslands-
tag. 

1&1 kann Roamingaufschläge berechnen, wenn: 

1. Der Nachweis einer stabilen Bindung oder des gewöhnlichen Aufenthaltes nicht erbracht wird. Dazu 
kann 1&1 auch während der Vertragslaufzeit und soweit sich Anzeichen für eine nicht angemessene 
Nutzung des EU-Roamings ohne Zusammenhang mit vorübergehenden Reisen ergeben (Missbrauchs-
verdacht), erneut die Vorlage von aussagekräftigen Nachweisen über den gewöhnlichen Aufenthalt in 
oder stabile Bindungen an Deutschland fordern. 1&1 beendet die Erhebung des Roamingaufschlages, 
sobald der Nachweis nach (a) erbracht wird. 

2. Nachweise einer nicht angemessenen Nutzung nach (b) vorliegen. 1&1 wird den Kunden daraufhin mit 
einem Warnhinweis informieren. Soweit der Kunde sein Nutzungsverhalten im EU-Roaming innerhalb 
von 2 Wochen nach Empfang des Warnhinweises nicht auf eine angemessene Nutzung ändert, kann 
1&1 Roamingaufschläge ab dem Zeitpunkt des Warnhinweises berechnen. Gegen eine angemessene 
Nutzung sprechen auch eine lange Inaktivität einer SIM in Verbindung mit einer hauptsächlichen Nut-
zung zum Roaming oder die aufeinanderfolgende Nutzung mehrerer 1&1 Verträge für EU-Roaming. 
1&1 beendet die Erhebung des Roamingaufschlags, sobald das Nutzungsverhalten des Kunden eine 
angemessene Nutzung erkennen lässt. Zur Beurteilung der Einhaltung der angemessenen Nutzung bei 
Sprachverbindungen, SMS und mobilen Daten kann 1&1 den Aufenthaltsort sowie Telefonie- und Da-
tennutzungsverhalten für mindestens 4 Monate speichern, verarbeiten und nutzen. 

Die maximalen Roamingaufschläge betragen aktuell für abgehende Sprachverbindungen: 

• bis 30.06.2022 0.038 € je Minute 
• ab 01.07.2022 0.02618 € je Minute 
• ab 01.01.2025 - 30.06.2032 0.02261 € je Minute 

Für eingehende Sprachverbindungen gelten nachfolgende Aufschläge: 

mailto:support@1und1.de
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• 0.0128 € je Minute 

Für SMS gelten nachfolgende Aufschläge: 

• bis 30.06.2022 0.0119 € je SMS 
• ab 01.07.2022 0.00476 € je SMS 
• ab 01.01.2025 - 30.06.2032 0.00357 € je SMS 

Für mobile Daten gelten nachfolgende Aufschläge: 

• bis 30.06.2022: 0.002975 € je MB 
• ab 01.07.2022: 0.00238 € je MB 
• ab 01.01.2023: 0.002142 € je MB 
• ab 01.01.2024: 0.0018445 € je MB 
• ab 01.01.2025: 0.001547 € je MB 
• ab 01.01.2026: 0.001309 € je MB  
• ab 01.01.2027 - 30.06.2032 0.00119 € je MB 

Weitere Preisinformationen ergeben sich aus der jeweils gültigen Tarifpreisliste. 

Im Fall von Beschwerden kann sich der Kunde per E-Mail an support@1und1.de wenden. 

18.5 Datenverbrauch im EU-Ausland bei Tarifen mit unlimitiertem Highspeed-Datenvolumen 
Bei Tarifen mit unlimitiertem Highspeed-Datenvolumen kann dieses Volumen gemäß der in der EU-Roaming-
Verordnung enthaltenen Vorgaben bis zu einer bestimmten Grenze im EU-Ausland ohne Roamingaufschläge 
genutzt werden. Die Höhe dieses inklusiven Volumens berechnet sich wie folgt, sofern vertraglich keine hö-
here Grenze vereinbart wurde: 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 (𝑜𝑜ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸ä𝑡𝑡) 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒.𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀.
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑔𝑔ü𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴ℎ𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛ℎ 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉ℎ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖.𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

 𝑥𝑥 2 

Das ohne Roamingaufschläge im EU-Ausland im jeweiligen Tarif nutzbare Inklusivvolumen (nach obiger For-
mell errechnet oder darüber liegend) und den aktuell gültigen Aufschlag finden Kunden in der Tarifpreisliste. 
Sie können jederzeit im 1&1 Control-Center überprüfen, wie hoch Ihr Datenverbrauch im aktuellen Abrech-
nungszeitraum ist. 

19 Telefonbucheintrag 

Der Kunde kann nach Vertragsaktvierung über die telefonische 1&1 Kundenberatung (0721/ 9600, kostenlos 
aus dem 1&1 5G Netz) oder E-Mail (service@1und1.de) je Rufnummer jeweils einen Telefonbucheintrag mit 
Rufnummer, Name, Vorname und Anschrift beauftragen. Der Eintrag ist kostenfrei. Er umfasst die folgenden 
Medien, die jeweils einzeln vom Kunden ausgewählt und eingetragen werden können: 

• Telefonauskunft 
• Gedruckte Medien 
• Elektronische Medien 

Die Eintragung in Elektronische Medien ermöglicht dort auch die sogenannte "Inverssuche" (Rückwärtssu-
che). Das bedeutet, bei Eingabe der Rufnummer wird auf den entsprechenden Verzeichnisseiten der Name 
und die Adresse für den Suchenden angezeigt. Die Löschung oder Änderung von Einträgen ist jederzeit mög-
lich. 

B Besondere Leistungsmerkmale 

1. Technische Rahmenbedingungen 

1&1 ermöglicht dem Kunden gemäß den folgenden Regelungen über das 1&1 5G Netz Telekommunikations- 
sowie ggf. weitere Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Dabei setzt sich die Leistung aus den Bestand-
teilen Anschluss, Sprachtelefonie, SMS und Datenübertragung zusammen, soweit nicht ausdrücklich etwas 

mailto:support@1und1.de
mailto:service@1und1.de
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anderes vereinbart ist. Für die Nutzung dieser Dienstleistungen sind eine in das 1&1 5G Netz eingebuchte 
SIM, ein mit der SIM zur Nutzung im 1&1 5G Netz geeignetes mobiles Endgerät nach dem 4G- oder 5G Stan-
dard, sowie ggf. Zubehör erforderlich.  

Die jeweils in den Tarifen angegeben Übertragungsgeschwindigkeiten sind Maximalwerte, die unter optima-
len Bedingungen und bei entsprechender Abdeckung und Verfügbarkeit des 1&1 5G Netz erreicht werden 
können, sofern das verwendete Endgerät und der gewählte Tarif dies unterstützt. Die jeweils tatsächlich er-
reichte Bandbreite hängt insbesondere vom Endgerätetyp, den am jeweiligen Ort verfügbaren Netztechnolo-
gien, der Entfernung vom nächstgelegenen Sendestandort und der Netzauslastung ab. Informationen zum 
Netzausbau und den nach Schätzungen von 1&1 vor Ort jeweils zu erwartenden Bandbreiten stellt 1&1 dem 
Kunden auf seinen Internetseiten unter https://mobile.1und1.de/netzcheck zur Verfügung.  

1 Mailbox 

1&1 stellt dem Kunden eine Mailbox (netzintegrierter, elektronischer Anrufbeantworter) bereit, zu der der 
Kunde eingehende Anrufe umleiten kann (Voreinstellung auf die drei bedingten Anrufumleitungen gemäß 
Ziff. A.2.1 b, c, d). Das Abhören der Mailbox ist aus dem 1&1 5G Netz über die Kurzwahl 333 möglich. Der 
Kunde kann anstelle einer Standardansage eine Begrüßungsansage von 60 Sekunden auf sprechen. Die Mail-
box speichert Sprachnachrichten mit bis zu 5 Minuten Länge (max. 50 Minuten Gesamtlänge) für 14 Tage. Die 
Mailbox benachrichtigt über eingegangene Nachrichten per Kurzmitteilung. 

2 MMS 

Mit einem geeigneten Endgerät kann der Kunde Nachrichten mit einem Datenvolumen bis zu 300 KB nach 
dem GSM-Multimedia-Message-Service-Standard, bestehend aus Text, Bildern und/oder Tönen (= MMS) 
empfangen und versenden. Ist der empfangende Anschluss nicht erreichbar oder keine Speicherkapazität 
vorhanden, wird die Zustellung wiederholt versucht. 

3 Internet-Zugangseinstellungen 

Sofern nicht anders angegeben, können Datenverbindungen im 1&1 5G Netz ausschließlich mit der Zugangs-
einstellung (APN) "internet“ hergestellt werden. 

4 Daten-Drosselung 

Ab Beginn des nächsten Abrechnungszeitraums wird die Drosselung wieder aufgehoben, sofern der Vertrag 
dann noch besteht. 

5 Verfügbarkeit 

Den Mobilfunkleistungen der 1&1 liegt eine Diensteverfügbarkeit von 97,0 % im Jahresdurchschnitt zu 
Grunde. 

Die Mobilfunkleistungen sind räumlich auf den Empfangs- und Sendebereich der in Deutschland betriebenen 
Mobilfunkstationen des Anbieters beschränkt. Die Erbringung und die Qualität der Mobilfunkdienstleistun-
gen im Empfangs- und Sendebereich des 1&1 5G Netzes können zu bestimmten Zeiten und an bestimmten 
Orten beeinträchtigt sein z. B. aufgrund behördlicher oder gerichtlicher Entscheidungen; aus technischen 
Gründen, insbesondere durch funktechnische, atmosphärische oder geographische Umstände; aufgrund von 
Maßnahmen, die auch im Interesse des Kunden erfolgen, wie z. B. Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten 
oder in Fällen höherer Gewalt. 

Der Anbieter wird alle zumutbaren Anstrengungen unternehmen, um derartige Beeinträchtigungen bald-
möglichst zu beseitigen bzw. auf deren baldmöglichste Beseitigung hinzuwirken. 

https://mobile.1und1.de/netzcheck
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C Die 1&1 Service Card Mobilfunk 

Die Leistungen der 1&1 Service Card Mobilfunk können nur in Anspruch genommen werden, sofern die 1&1 
Service Card ausdrücklich Bestandteil des Vertrags ist. Die 1&1 Prepaid Jahrespakete sind von den Leistun-
gen der 1&1 Service Card Mobilfunk ausgenommen. 

1. 1&1 Austausch-Service 

Kunden können den 1&1 Austausch-Service auf Wunsch bei Schäden an einem von 1&1 gelieferten Smart-
phone, Tablet oder Laptop in Anspruch nehmen. Dadurch bleibt die Möglichkeit zur kostenlosen Reparatur 
während der Gewährleistungszeit sowie weitere Rechte im Rahmen der Gewährleistung unberührt. Zusätz-
lich kann der Kunde im Falle eines selbstverschuldeten Schadens eine Reparatur zum Pauschalpreis wählen. 

Das Leistungsversprechen des 1&1 Austausch-Services gilt nur für 1&1 Tarife und im Zusammenhang mit 
dem darüber erworbenen Smartphone, Tablet oder Laptop. Der Service gilt jeweils nur für das aktuell dem 
Vertrag zugeordnete Gerät. Wird im Rahmen des Vertrags ein neues Gerät erworben, erlischt der Anspruch 
auf den Service für das Altgerät. Der Service umfasst nicht Geräte, die als kostenlose Beigabe oder als Zweit-
gerät im Rahmen einer Aktion zusätzlich ausgegeben wurden. 

Es gelten abweichende Bedingungen für Kautionskunden. Eine Kommunikation hierüber erfolgt im Rahmen 
des Kautionsprozesses.  

Im Fall der missbräuchlichen Nutzung des 1&1 Austausch-Services behält sich 1&1 einen Ausschluss von der 
Inanspruchnahme vor. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben unberührt. 

1.1 Folgende Schäden werden durch den 1&1 Austausch-Service abgedeckt: 
• Technische Defekte 
• Display-Bruch 
• Wasserschaden 
• Weitere Schäden, welche die technische Nutzung des Geräts verhindern 

1.2 Ausgenommen vom 1&1 Austausch-Service sind folgende Fälle: 
• Fälle, in denen das Gerät nicht mehr vorhanden ist: Raub, Einbruchdiebstahl, einfacher Diebstahl, 

Liegenlassen, Vergessen, Verlieren, etc. 
• Normale Abnutzung, welche die technische Nutzung nicht einschränkt (z.B. Kratz-, Schramm-, und 

Scheuerschäden, etc.) 
• Mutwillige Schäden 
• Schäden am mitgelieferten Zubehör oder an mitgelieferten Gadgets 
• Austausch von defekten SIM-Karten 

1.3 Gewährleistungsanspruch 
Im Falle eines Gewährleistungsanspruchs an einem von 1&1 gelieferten Handy, Tablet oder Laptop (im Fol-
genden „Hardware“) kann auf Kundenwunsch das Gerät am folgenden Arbeitstag durch 1&1 gegen ein ver-
gleichbares Leihgerät vor Ort ausgetauscht werden. Die Hardware des Kunden wird an einen zertifizierten 
Reparatur-Dienstleister geliefert. 

Alternativ kann der Kunde ein Neugerät per Vor-Ort-Austausch wählen. Dafür muss er einer neuen 24-mona-
tigen Vertragslaufzeit in dem gleichen Hardware-Modell wie zuvor zustimmen (Modell „24 Monate“ oder Mo-
dell „24+12 Monate“). Diese beginnt ab dem Zeitpunkt der Annahme des Vertragsangebots (sowohl die Ver-
tragslaufzeit als auch die „Vertragstreuemonate“ im „24+12“-Modell beginnen zu diesem Zeitpunkt somit 
von neuem). Es fallen für den Kunden keine weiteren Gebühren und Kosten an. Das Defektgerät verbleibt da-
nach bei 1&1. 

1.4 Schäden nach Ablauf des Gewährleistungszeitraums 
Nach Ablauf des Gewährleistungszeitraums werden Schäden als selbstverschuldete Schäden behandelt. Es 
gelten die Bedingungen wie im Folgenden aufgeführt. 
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1.5 Selbstverschuldete Schäden 
Bei einem selbstverschuldeten Schaden kann der Kunde innerhalb der Mindestvertragslaufzeit, jedoch frü-
hestens 4 Wochen nach der ersten Inanspruchnahme, ein weiteres Mal den 1&1 Austausch-Service inkl. Aus-
tauschgerät und Vertragsanpassung wahrnehmen. Damit der Kunde ein Ersatzgerät erhält, muss er einer 
neuen 24-monatigen Vertragslaufzeit in dem gleichen Hardware-Modell wie zuvor zustimmen (Modell „24 
Monate“ oder Modell „24+12 Monate“). Diese beginnt ab dem Zeitpunkt der Annahme des Vertragsangebots 
(sowohl die Vertragslaufzeit als auch die „Vertragstreuemonate“ im „24+12“-Modell beginnen zu diesem Zeit-
punkt somit von neuem). Es fallen für den Kunden keine weiteren Gebühren und Kosten an. Das Defektgerät 
verbleibt danach bei 1&1. 

Falls der Kunde in einem selbstverschuldeten Fall kein Austauschgerät mit Anpassung seiner Vertragslaufzeit 
wünscht, oder der letzte selbstverschuldete Schaden noch keine 4 Wochen zurück liegt, kann dieser auch ein 
kostenloses Leihgerät und eine Reparatur des Defektgeräts zum Pauschalpreis erhalten. Hierzu erfolgt wie 
oben beschrieben der Vor-Ort-Austausch, bei welchem das Leihgerät gegen das Defektgerät getauscht wird. 
Die Hardware des Kunden wird an einen zertifizierten Reparatur-Dienstleister geliefert. Für die Reparatur er-
mittelt der Reparaturdienstleister den Schaden des Geräts und der Kunde erhält daraufhin einen Kostenvor-
anschlag inkl. Reparaturpauschale. 

1.6 Inanspruchnahme des Services 
Im Falle eines Schadens erfolgt die Inanspruchnahme des 1&1 Austausch-Services über die 1&1 Hotline 0721/ 
96 00, kostenlos aus dem 1&1 Festnetz und aus dem 1&1 5G Netz. Unter Mitwirkung des Kunden wird zu-
nächst eine telefonische Schadensklassifizierung angestrebt. Bei dieser Klassifizierung soll geklärt werden, 
ob es sich bei dem Schaden um einen der Schäden handelt, die durch den 1&1 Austausch-Service abgedeckt 
sind. In diesem Gespräch hat der Kunde die Möglichkeit, einen Termin für die Anlieferung des Austauschge-
räts/Leihgeräts zu vereinbaren. Bei dem Austauschgerät handelt es sich um ein neues Smartphone, Tablet 
oder Laptop des gleichen Modells. Sollte unter Umständen dieses nicht mehr bei 1&1 vorrätig sein, kann der 
Kunde ein entsprechend gleichwertiges Gerät erhalten. 

Der Ablauf des Vor-Ort-Austausches nach Meldung des Austausch-Wunsches ist dabei wie folgt: 

• Annahme des Vertragsangebots bis 20:00 Uhr von Montag-Freitag: 
• Lieferung des Austauschgeräts und Abholung des defekten Gerätes ca. am folgenden Werktag. 
• Annahme des Vertragsangebots nach 20:00 Uhr von Montag bis Freitag. 
• Lieferung des Austauschgeräts und Abholung des defekten Gerätes ca. am übernächsten Werktag. 
• Annahme des Vertragsangebots am Freitag nach 20:00 Uhr bis Samstag, 12 Uhr: Lieferung des Aus-

tauschgeräts und Abholung des defekten Gerätes ca. am Montag in der Folgewoche. 
• Annahme des Vertragsangebots am Samstag nach 12:00 Uhr oder am Sonntag: Lieferung des Aus-

tauschgeräts und Abholung des defekten Gerätes ca. am Dienstag in der Folgewoche. 

Der von 1&1 beauftragte Dienstleister liefert das Austausch-Gerät an den Kunden entsprechend obigem Ab-
lauf, die oben genannten Wochentage stehen unter dem Vorbehalt, dass jeweils weder Melde- noch Liefertag 
auf einen Feiertag fallen, ansonsten verlängert sich die Lieferung des Austausch-Geräts entsprechend. 

Im Falle eines Reparaturauftrags wird das Gerät durch den Dienstleister repariert oder bei Gewährleistungs-
fällen – sofern irreparable Schäden bestehen – durch ein gleichwertiges Ersatzgerät ersetzt und an den Kun-
den zurückgesendet. Mit Erhalt der reparierten Ware ist der Kunde verpflichtet, sein Leihgerät innerhalb von 
14 Tagen an 1&1 zurückzugeben. Erfolgt dies nicht, wird dem Kunden eine Pauschale von 700 € für das Leih-
gerät (800 € für Apple-Leihgeräte) in Rechnung gestellt, es sei denn der Kunde weist nach, dass ein Schaden 
überhaupt nicht oder in wesentlich geringerer Höhe entstanden ist. Weist 1&1 einen höheren Schaden nach, 
kann 1&1 diesen ebenfalls geltend machen. 

Die Defektgeräte müssen vor der Rücksendung – wenn noch bedienbar – entsperrt werden. Handelt es sich 
bei dem Defektgerät um ein iPhone/ iPad/ Macbook, muss die Funktion „Find my iPhone“/ „Find my iPad“/ 
„Find my Mac“ vor Übergabe durch den Kunden an den Versanddienstleister deaktiviert werden. Handelt es 
sich um ein Android Gerät, muss das Gerät zuvor auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Bei Lap-
tops müssen zudem jegliche Sperren (z.B. Bios, Festplattensperre) entfernt werden und der passende sowie 
funktionsfähige Akku und das Netzteil mitgeliefert werden. 
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Trifft das Gerät mit aktivierter Sperre ein, erfolgt im Falle einer Reparatur mit Leihgerät ein Rückversand des 
Defektgeräts zur Deaktivierung der Funktion durch den Kunden. Hierzu werden dem Kunden Bearbeitungs-
gebühren in Höhe von 9,90 € in Rechnung gestellt, es sei denn der Kunde weist nach, dass ein Schaden über-
haupt nicht oder in wesentlich geringerer Höhe entstanden ist. Im Falle eines direkten Austausches des De-
fektgeräts kann dem Kunden bei gesperrtem Defektgerät der Gerätepreis in Rechnung gestellt werden. 

2 Sofort-Start 

Bestellt der Kunde Mobilfunkprodukte (SIM, Mobiltelefon, Surf-Stick, Zubehör) per Overnight-Service gelten 
folgende Lieferzeiten: 

• Montag bis Freitag Eingang bis 20 Uhr: Lieferung per Overnight-Service ca. am nächsten Tag 
• Samstag Eingang vor 12 Uhr: Lieferung per Overnight-Service ca. am Montag 
• Montag bis Donnerstag Eingang nach 20 Uhr: Lieferung ca. am übernächsten Tag 
• Freitag Eingang nach 20 Uhr: Lieferung ca. am Montag 
• Samstag Eingang nach 12 Uhr und Sonntag: Lieferung ca. am Dienstag 
• Bestellungen, die an Feiertagen oder an Tagen vor Feiertagen nach 20 Uhr in den Buchungssyste-

men von 1&1 eingehen: Lieferung ca. am übernächsten Werktag. 

„Eingang“ ist der Zeitpunkt nach finalem Vertragsschluss (Zusendung der Bestellbestätigung). 

Es werden auch Wunsch-Liefertermine für die fünf Werktage angeboten, die auf den Liefertermin des Over-
night-Service folgen. 

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, zum Liefertermin des Overnight-Service und am gewählten Wunsch-Lie-
fertermin eines von bis zu sieben Zeitfenstern auszuwählen, in dem die Bestellung ausgeliefert werden soll. 

Empfänger der Sendung ist zwingend die in der Bestellung angegebene Person, die sich zum Empfang der 
Sendungen mit dem in der Bestellung angegebenen Reisepass oder Ausweis identifizieren muss. 

Für Zustellungen auf Inseln ist die Auswahl des Overnight-Services sowie eines Wunsch-Liefertermins nicht 
möglich. Ebenso ist die Zustellung an ungültige Zieladressen ausgeschlossen. 

Bei Wahl eines Paketshops (z.B. DHL-PaketShop) als alternative Lieferadresse ist ausschließlich die Auswahl 
des Liefertages ohne Zeitfenster möglich. 

3 30 Tage Testen 

Kunden können das bestellte Produkt für bis zu 30 Kalendertage nach Aktivierung der SIM testen (Sonder-
kündigung im 1. Monat). Im Falle, dass dem Kunden das jeweilige Produkt (bzw. die jeweiligen Produkte) 
nicht zusagt, (bzw. zusagen), kann der Kunde innerhalb der 30 Kalendertage nach Aktivierung der SIM jeder-
zeit – ohne Angabe von Gründen – den Vertrag beenden. Die Beendigung kann durch Anrufen an der Hotline 
(0721/ 96 00, kostenlos aus dem 1&1 5G Netz), per E-Mail oder postalisch per Brief verkündet werden. 

Der Kunde erhält eine Bestätigung über den Eingang seines Wunsches zur Inanspruchnahme der Rückgabe-
option per Brief oder per E-Mail. 

Zur wirksamen Ausübung der Rückgabeoption ist der Kunde weiter verpflichtet, innerhalb der folgenden 10 
Kalendertage die bereitgestellte Hardware an 1&1 zurückzusenden. Geht die Hardware nicht fristgerecht ein 
oder ist die Hardware aufgrund eines vom Kunden zu verschuldenden Umstands defekt, wird diese dem Kun-
den zum regulären Verkaufspreis (beim Abschluss des Vertrages gültiger 1&1 Preis ohne Mobilfunkvertrag) in 
Rechnung gestellt. 

Bei wirksamer Inanspruchnahme der Rückgabeoption werden folgende Gebühren (gemäß aktueller Preis-
liste) erstattet bzw. nicht in Rechnung gestellt: Aktivierungsgebühr SIM, Hardware-Kosten und Versandkos-
ten. 

Die Grundgebühren für das 1&1 Mobilfunkprodukt und Tarif-Optionen werden anteilig berechnet. Darüber 
hinaus angefallene Gebühren, insbesondere Verbindungsentgelte für Festnetz- und Mobilfunkverbindungen 
sowie Verbindungen zu Mehrwertdiensten (soweit nicht in der Flatrate enthalten), werden erhoben bzw. 
nicht erstattet. 
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Ab dem Zeitpunkt der wirksamen Inanspruchnahme der Rückgabeoption wird die 1&1 SIM schnellstmöglich 
deaktiviert. Zum Zeitpunkt der Deaktivierung der 1&1 SIM endet das Vertragsverhältnis. Eine Nutzung der im 
1&1 Mobilfunk-Vertrag enthaltenen Dienste, insbesondere der Telefonie und des Internetzugangs, sind ab 
diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich. Soweit dem Kunden ein gesetzliches Widerrufsrecht zusteht, wird die-
ses von der Rückgabeoption nicht berührt. Im Rahmen eines Tarifwechsels oder einer Vertragsverlängerung 
gilt die Rückgabeoption nur für die Hardware. Die Rückgabeoption kann höchstens einmal pro Kunde in An-
spruch genommen werden. 

4 Priority Hotline 

Für jeden 1&1 Kunden steht ein persönlicher Ansprechpartner zur Verfügung, der sich umgehend um Kun-
denanliegen kümmert und bei Bedarf weitere Experten zu Rate zieht. Der persönliche Ansprechpartner kann 
unter Umständen nicht immer dieselbe Person sein. Zur Nutzung dieses Service muss zunächst eine Aktivie-
rung im 1&1 Control-Center erfolgen. 

Erreichbar ist die Hotline unter der Festnetzrufnummer 0721/ 96 00. Die Rufnummer ist für alle 1&1 Kunden 
kostenfrei erreichbar. Für Anrufe aus anderen Netzen gelten die dort gültigen Telefontarife für Anrufe ins 
deutsche Festnetz. 

Die kostenlose Hotline wird seitens 1&1 mit einer technischen Verfügbarkeit von 98 % im Jahresmittel bereit-
gestellt. 

D Die 1&1 Multi-Card 

1&1 ermöglicht dem Kunden in ausgewählten Tarifen zusätzlich zu der Hauptkarte bis zu zwei weiteren SIM-
Karten zu einem Vertrag, sog. 1&1 Multi-Cards, zu bestellen. So kann eine Rufnummer in bis zu drei Endgerä-
ten gleichzeitig verwendet werden. 

Die wichtigsten Merkmale: 

• Alle 3 Geräte sind über eine Rufnummer erreichbar. 
• Bei eingehenden Anrufen klingeln alle Telefonie-Geräte gleichzeitig. 
• Die SMS-/MMS-Funktion kann nur auf einem Gerät eingerichtet werden. 
• Sie können gleichzeitig telefonieren und surfen. 
• Es gibt nur 1 Vertrag, 1 Tarif, 1 Rufnummer, 1 Rechnung und 1 Mailbox. 
• Wir empfehlen daher, die 1&1 Multi-Card nicht mit anderen Personen zu teilen. 

Telefonieren mit der 1&1 Multi-Card 

Kunden können immer nur ein ausgehendes Gespräch gleichzeitig führen. Während eines ausgehenden Tele-
fonats ist man über andere SIM weiter erreichbar. 

Surfen mit der 1&1 Multi-Card 

Beim Surfen im Internet mit allen SIM gleichzeitig, ist es wichtig, welche Geräte in Kombination verwenden 
werden. In der Tabelle finden sich alle Konstellationen, bei denen gleichzeitiges Surfen möglich ist. 

Beispiel-Konstellationen Möglich 

Mit iPhone und iPad gleichzeitig online ja 

Mit Smartphone, Notebook und Tablet gleichzeitig online ja 

Mit 2 Smartphones und einem Notebook gleichzeitig online ja 

Mit Smartphone und Autotelefon gleichzeitig online ja 

Mit Notebook und Netbook gleichzeitig online nein 
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Mit mehreren Notebooks oder mehreren Netbooks gleichzeitig online nein 

Werden andere Kombinationen genutzt wie z.B. zwei Surf-Sticks oder WLAN-Router, kann nur eine Datenver-
bindung aufgebaut werden. Stellt ein zweites Gerät eine Verbindung her, bricht die erste ohne eine Fehler-
meldung ab. 

Rufumleitung 

Einstellungen, die für eine 1&1 Multi-Card im Vertrag durchgeführt werden, sind für alle SIM-Karten gültig. 

Mailbox 

Kunden erreichen ihre Mailbox über jede 1&1 Multi-Card. Auch das Konfigurieren der Mailbox ist über jedes 
mit der 1&1 Multi-Card eigesetzte Endgerät möglich. 

Rechnung und Einzelverbindungsnachweis 

Kunden erhalten nur eine Rechnung und einen Einzelverbindungsnachweis. 

Inklusiv-Minuten und Datenvolumen 

Alle Inklusiv-Bestandteile des Vertrages sind auch für 1&1 Multi-Card gültig. 

PIN und PUK 

Jede der 1&1 Multi-Card hat eine eigene PIN und einen PUK (Super-PIN). Verwenden Kunden eine 1&1 Multi-
Card im eSIM-Format in einer Apple Watch, hat diese keine PIN und keinen PUK. 

Rufnummernsperre 

Sperren, die im 1&1 Control-Center eingerichtet werden, gelten für alle SIM eines Vertrages. Richten die Kun-
den Sperren direkt in ihrem Mobilfunkgerät ein, sind sie nur auf diesem Gerät wirksam. 

Hinweise zum Auslandsaufenthalt 

Möchten Kunden die 1&1 Multi-Card im Ausland einsetzen, müssen sie unbedingt auch das Gerät, in dem sie 
die Haupt-SIM eingelegt haben, in das ausländische Mobilfunknetz einbuchen. Nur dann kann mit der 1&1 
Multi-Card im Ausland gesurft und telefoniert werden. 

Sollten 1&1 Multi-Cards nicht ins Ausland mitgenommen werden, sollten die Gräte, in denen diese zum Ein-
satz kommen, abgeschaltet werden. Damit eine korrekte Abrechnung möglich ist, dürfen die 1&1 Multi-Cards 
nicht im deutschen 1&1 5G Netz registriert sein. 

Wird die 1&1 Multi-Card in einer Apple Watch verwendet, ist Roaming nicht möglich. 

E 1&1 Hardware-Flex-Option 

Der Kunde hat nur Anspruch auf die 1&1 Hardware-Flex-Option, sofern sie im Rahmen der Bestellung aus-
drücklich Bestandteil des Vertrages ist. 

Die Option gewährt Kunden das Recht, im Falle eines Tarifwechsels nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit 
von 24 Monaten, jedoch vor Erreichen von 36 Vertragsmonaten, sein im von dem Tarifwechsel betroffenen 
Mobilfunkvertrag zuletzt erworbenes Gerät an 1&1 zu verkaufen. Um die Option in Anspruch zu nehmen, 
muss der Kunde im Rahmen des Tarifwechsels eine erneute Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten ab-
schließen. Der Verkauf des zuletzt erworbenen Gerätes erfolgt im Rahmen des Tarifwechsels. Es gilt die zu-
sätzliche Leistungsbeschreibung zur 1&1 Hardware-Flex-Option. 
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F RCS/RBM 

1. Allgemein 

Die Nutzung der Funktionen Rich Communication Services („RCS“) und Rich Business Messaging („RBM“) un-
terliegt den nachstehenden Nutzungsbedingungen. Über RCS kann der Kunde anderen Personen Nachrich-
ten unter deren Telefonnummer senden. RCS-Nachrichten haben kein Zeichenlimit, zusätzlich erhält der 
Kunde Informationen wie z. B. Lesebestätigungen oder die Anzeige aktueller Eingaben. Darüber hinaus kann 
der Kunde Medien versenden, seinen Standort teilen oder Gruppen-Chats führen (die maximale Anzahl der 
Teilnehmer ist dabei abhängig vom jeweiligen Gerät). 

2. Voraussetzungen    

Die Inanspruchnahme bzw. Nutzung von RCS und RBM setzt voraus, dass der Kunde ein Endgerät nutzt, das 
dem RCS-Standard entspricht bzw. RCS unterstützt.  

Der Nachrichtenversand erfolgt dabei in der Regel über eine Datenverbindung. Geräte, die RCS-Nachrichten 
senden und empfangen, müssen entweder mit einem WiFi- oder einem LTE/5G-IP-Datennetzwerkdienst ver-
bunden sein. Über mobiles Internet gesendete und empfangene Daten verbrauchen mobiles Datenvolumen, 
werden also auf den Datentarif des Kunden angerechnet.  

RCS und RBM ermöglichen den Nachrichtenversand und -empfang über den RCS-Standard mit anderen RCS-
kompatiblen Geräten. Sofern der Kunde oder der Nachrichtenempfänger keinen RCS-kompatiblen Client hat 
oder aus anderen Gründen der Inhalt nicht über das Internet zugestellt werden kann, werden die RCS-
Nachrichten automatisch als SMS versendet; diese Einstellung kann jederzeit geändert werden. Ob eine 
Nachricht per RCS oder als SMS versendet wurde, ist nachträglich in der Nachrichten-App innerhalb des 
Chatverlaufs erkennbar. Im Fall des SMS-Versands gelten die üblichen Bedingungen für den SMS-Versand; je 
nach Mobilfunktarif können Kosten anfallen. 

Zum Schutz andere Kunden und des 1&1 5G-Netzes vor der Verbreitung von Viren, sonstiger Schadsoftware 
und Spam ist 1&1 berechtigt, im 1&1 5G-Netz empfangene und versendete RCS- und RBM-Nachrichten sowie 
SMS auf der Basis einer automatisierten Mustererkennung zu analysieren, um entsprechende Nachrichten 
herauszufiltern und ggf. zu löschen. 

3. Pflichten 

Bei der Nutzung von RCS und RBM ist der Kunde zu Folgendem verpflichtet:  

• Der Kunde hält sich an alle anwendbaren Gesetze. Der Kunde respektieren die Rechte Dritter, darunter 
Persönlichkeitsrechte und geistige Eigentumsrechte. Der Kunde missbraucht oder schädigt weder 
Dritte noch sich selbst (und droht ein solches Verhalten auch nicht an oder fördert dieses), beispiels-
weise durch Irreführung, Betrug, Identitätsdiebstahl, Verleumdung, Mobbing, Belästigung oder Stal-
king. 

• Der Kunde darf das 1&1 5G-Netz und andere Netze sowie Dienste oder Systeme von 1&1 nicht miss-
brauchen, schädigen, beeinträchtigen, verändern oder stören, etwa durch Einschleusung von Malware, 
Spamming, Phishing, Hacking, oder durch die Umgehung der Systeme oder Schutzmaßnahmen von 
1&1, oder sonstige, vergleichbare Handlungen. 

• Der Kunde informiert 1&1 unverzüglich über jede Verletzung der Sicherheit oder unbefugte Nutzung 
seines betroffenen Endgeräts.  

• Wenn der Kunde gegen die in diesen Nutzungsbedingungen genannten Pflichten verstößt, ist 1&1 be-
rechtigt, erforderliche Maßnahmen (insbesondere in Form von Sperrungen oder Löschungen) zur Be-
seitigung des Missbrauchs zu ergreifen. Der Kunde haftet gegenüber 1&1 für Schäden, die durch 
schuldhafte Verstöße gegen die in diesen Nutzungsbedingungen genannten Pflichten entstehen, und 
stellt 1&1 von diesbezüglichen Ansprüchen Dritter frei.  
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4. Laufzeit 

Das Nutzungsverhältnis zu RCS und RBM läuft auf unbestimmte Zeit. Es kann durch den Kunden jederzeit 
und durch 1&1 mit einer Frist von einem (1) Monat gekündigt werden. Eine Kündigung durch den Kunden er-
folgt durch Deaktivierung der RCS-Funktionen in den Einstellungen seiner Messaging-App: Der Kunde kann 
RCS und RBM jederzeit in den Einstellungen der App (z.B. „Messages“ von Google oder „Nachrichten“ von 
Samsung) deaktivieren. Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.  

5. Verarbeitung personenbezogener Daten 

Hinweise zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen von RCS/RBM durch 1&1, Informationen zu 
Betroffenenrechten sowie Kontaktdaten zum Datenschutz sind unter https://www.1und1.de/Datenschutz 
abrufbar. 

6. Haftung 

1&1 haftet nicht für die Richtigkeit der über RCS oder RBM übermittelten Informationen und Inhalte, für 
Schäden, die dem Kunden durch Inhalte entstehen, die er von Dritten empfängt, speichert, sendet oder ge-
teilt hat, sowie für Verluste, die durch eine unbefugte Nutzung von RCS oder RBM verursacht werden. Im Üb-
rigen richtet sich die Haftung von 1&1 nach den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der 1&1 Telecom GmbH 
bzw. nach den gesetzlichen Vorschriften. 

7. Sonstiges  

Im Übrigen gelten die Regelungen des Mobilfunkvertrages des Kunden, insbesondere die Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen der 1&1 Telecom GmbH. Bei der Nutzung von RCS und RBM können – gemäß dem Tarif 
des Kunden – Gebühren für die Datenübertragung anfallen. Diese Nutzungsbedingungen gelten nicht für 
sonstige Funktionen und Dienste, die von 1&1 zur Verfügung gestellt werden. 

G 1&1 Business-Services 

Das Produkt 1&1 Mobile Business beinhaltet folgende Business-Service-Bestandteile: 

8. Business-Support-Team 

Kunden von 1&1 Mobile Business steht eine dezidierte Support-Hotline zur Verfügung. Anfragen werden von 
spezialisierten Kundenbetreuern bearbeitet. In der Regel wird eine Kundenanfrage fallabschließend von ei-
nem Support-Mitarbeiter betreut. 

Das Business-Support-Team ist werktags, von Montag bis Freitag im Zeitraum von 08:00 bis 20:00 Uhr er-
reichbar. Außerhalb dieser Zeiten werden Anfragen vom regulären 1&1 Support bearbeitet, der keinen fallab-
schließenden Ansprechpartner enthält. 

Kontakt ist telefonisch unter 0721/ 960 9123 möglich. Per E-Mail ist das Business-Support-Team unter busi-
ness-service@1und1.de zu erreichen. 

Der 1&1 Business-Service wird nur Geschäftskunden gewährt, die einen aktuell gültigen Nachweis einer un-
ternehmerischen Tätigkeit eingereicht haben. Der 1&1 Business-Service wird unter Vorlage eines der folgen-
den Legitimationsnachweise gewährt: 

• aktueller Handelsregisterauszug (innerhalb der EU) 
• aktueller Gewerbeschein 
• aktuelle Bescheinigung des Finanzamts (z. B. über USt.-Identifikationsnummer) 
• aktuelle(s) Schreiben, Nachweise oder Ausweise von berufsständischen Körperschaften und Kam-

mern (z. B. Ärzte-, Rechtsanwalts- oder Handwerkskammer) 
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